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Präambel

Jeder Mensch in unserer Gesellschaft 
kann durch Krankheit, Unfall und Inva-
lidität pflegebedürftig werden. Diese 
Situation bedarf einer solidarischen 
Absicherung. Die Entscheidung im Jahr 
1995 für das Versicherungs- und gegen 
das Fürsorgeprinzip zur Absicherung 
hoher Risiken durch Pflegebedürftig-
keit war ein entscheidender Schritt, 
den Betroffenen die individuelle Be-
lastung finanziell zu erleichtern. Sie 
deckt einen Teil der Pflegekosten, ist 
jedoch keine Vollkosten-Versicherung. 
In der bisherigen Praxis haben sich 
Mängel und Schwachstellen ge zeigt, 
die – zusammen mit der demographi-
schen und gesellschaftlichen Entwick-
lung – eine grundlegende Reform der 
Pflegeversicherung verlangen.

Forderungen

1. Die Pflegeversicherung leidet an 
einem zu engen, nicht genügend 
ausdifferenzierten Pflegebegriff 
und an einem unzureichenden 
Leistungskatalog; die Abgrenzung 
zwischen den Leistungen der 
Pflegeversicherung und anderen 
Sozialleistungen ist zu verbessern.

2. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung wird die Zahl älterer 
Mitbürger und damit die Zahl 
der Pflegebedürftigen dramatisch 
ansteigen. Dem gegenüber wer-
den Pflegefähigkeit und Pflege-
bereitschaft der Familien in Folge 
andauernder struktureller Verän-
derungen abnehmen. Der Bedarf 
an professioneller Pflege wird 
steigen.

3. Der Widerspruch zwischen den 
Forderungen nach mehr Pflege-
leistungen und -qualität auf der 
einen Seite und dem beschränk-
ten Finanzrahmen der Pflegever-
sicherung auf der anderen Seite 

i. bessere Unterstützung von pfle-
genden Angehörigen, insbeson-
dere in der häuslichen Betreuung 
von chronisch Erkrankten,

j. Einführung einer Modellrege-
lung zur Erprobung innovativer 
Pflege- Betreuungskonzepte und 
Betreuungsformen von familiärer 
und professioneller pflegerischer 
Versorgung,

k. Zusammenführung der Pflege-
statistikdaten zu einer Pflegebe-
richterstattung im Rahmen der 
Gesundheitsberichterstattung.

5. Der Mangel an Pflegefachkräften 
ist u. a. durch grundsätzliche 
Verbesserung der Ausbildungs-, 
Arbeitsplatz- und Vergütungsbe-
dingungen zu überwinden.

6. Einsetzung einer Bundestags-En-
quête-Kommission zur Situation 
der Pflege unter Einbeziehung der 
Experten der Pflegeverbände, um 
Reformbedarf und Reformnot-
wendigkeit deutlich zu machen.

Berlin, 27. Juni 2003

Diese Erklärung wird auch von Karl 
Jung, Staatssekretär a.D., unterstützt.
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muss aufgelöst werden. Politik 
und Gesellschaft sind gehalten, 
die erforderlichen Finanzmittel 
für die Pflegeversicherung zur 
Verfügung zu stellen. Der seit 
Beginn der Pflegeversicherung im 
Jahr 1995 unverändert geltende 
Beitragssatz von 1,7 % reicht, 
bei Umsetzung der erforderlichen 
Reformen (vgl. Punkt 4), mittel-
fristig und vor allem langfristig 
nicht aus; er ist den tatsächlichen 
Bedürfnissen anzupassen.

4. Folgende Reformschritte zur Wei-
terentwicklung der Pflegeversiche-
rung sind notwendig:

a. Veränderung des Begriffs der Pfle-
gebedürftigkeit, Modifizierung 
des Pflegestufen-Systems und 
Einbeziehung der Folgen von De-
menz, 

b. Erweiterung des Leistungsum-
fangs der Pflegeversicherung, 
insbesondere soziale Betreuung, 
Prävention und Rehabilitation,

c. Durchsetzung des Grundsatzes 
Prävention und Rehabilitation vor 
und bei Pflegebedürftigkeit,

d. Dynamisierung der Leistungshö-
he, um mit der Preisentwicklung 
Schritt zu halten,

e. Beseitigung finanzpolitischer Ver-
schiebebahnhöfe,

f. Sicherstellung der Pflegeinfra-
struktur durch eine gesetzlich 
wirksam abgesicherte Investiti-
onskostenförderung der Länder,

g. Einführung einer teilweisen Ka-
pitaldeckung im Hinblick auf die 
demographische Entwicklung,

h. Abbau überflüssiger Bürokratie, 
Deregulierung auf allen Ebenen,
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